
Kanton Zürich

833
  Baudirektion

NORMALIEN  FUER  STAATSSTRASSEN / NATIONALSTRASSEN

TIEFBAUAMT

FUNDAMENT FÜR SIGNALMAST   1 : 20

- Die Fundamentumhüllung ist mit Kiessand I, satt verdichtet oder Rundkies 8 - 30mm auszuführen
- Anzahl und Lage der Kabelschutzrohrungen nach "Schemaplan Kabelrohranlage", bzw. Angaben der
  Bauleitung (Normal eine Einführung)
- Bei Typ B erfolgt das Versetzen des bauseits (durch Betriebsleiter) gelieferten Bodenflansches später, nach
  Angaben der OBL TBA
- Beton und Mörtel sind möglichst trocken einzubringen und zu stampfen
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